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Zwei und Zwanzigſter Jahrgang.

A. Quartal. Mittwoch den 27. December 1848.
v

Stück 25.

Bekanntmachun 3
betreffend die ſchleunige Aufſtellung von UrwählerLiſten n e 3roviſort hen Geſetze zur Bildung der erſten Kammer

vom 6. d. M.
Urwähler zur Wahl der Wahlmänner für die erſte Kammer ſind nach dem Geſetze und Reglement vom 6. d. M.

nur diejenigen Männer, welche
1) das 30. Jahr zurückgelegt haben und preußiſche Unterthanen ſind,
2) ſeit 6 Monaten in der Gemeinde wohnen,
3) des Vollgenuſſes der bürgerlichen Rechte durch rechtskräftiges Erkenntniß nicht verluſtig worden ſind,
4) und entweder 20 Sgr. Klaſſenſteuer monatlich geben, oder binnen 8 Tagen, nachdem ſie hierzu aufgefordert

worden ſind, ein Grundvermögen von mindeſtens 5000 Thlr. oder ein jährliches reines Einkommen von minde-
ſtens 500 Thlr. glaubhaft nachweiſen.
Jrn jeder Gemeinde des Kreiſes iſt ſofort von dem betreffenden Ortsrichter eine Liſte der vorſtehend bezeichneten

Perſonen nach dem unten beigefügten Schema anzufertigen und mir perſönlich zur Prüfung zu überreichen.
Zu dieſem Behufe haben ſich die ſämmtlichen Ortsrichter des Kreiſes, mit Einſchluß der vormals erbländiſchen

Ortſchaften und zwar:
a) aus dem ehemaligen Amtsbezirke Merſeburg auf den 2. Jan. 1849, früh 9 Uhr,
b) aus dem ehemaligen Amtsbezirke Lauchſtädt auf den 3. Jan. 1849, früh 9 Uhr,
e) aus dem ehemaligen Amtsbezirke Schkeuditz auf den 4. Jan. 1849, früh 10 Uhr,
d) aus dem ehemaligen Amtsbezirke Lützen auf den 5. Januar 1849, früh 10 Uhr,

in meinem Büreau mit den Liſten unfehlbar einzufinden und nach Deren Prüfung weitere Jnſtruction zu gewärtigen.
Die Anfertigung der Liſten wird in keiner Weiſe Schwierigkeiten haben da blos diejenigen Männer aus der

Klaſſenſtenerrolle, welche 20 Sgr. und mehr Klaſſenſteuer monatlich zahlen, zu verzeichnen ſind, und nur rückſichtlich der
jenigen welche bisher keine Klaſſenſtener gegeben häben, z. B. der Geiſtlichen Militairperſonen und Schullehrer, eine
Nachforſchung nach deren Einkommen oder Vermögensverhältniſſen erforderlich wird.

An die Magiſträte des Kreiſes ſind beſondere Verfügungen erlaſſen worden.
Merſeburg, den 22. December 1848. Der Königl. Landrath Weidlich.

ch n iBe r z e i vorhandenen Urwähler zur erſten Kammer.
er eee

der in der Geweinde
D

Hat einen Gruündbeſitz von
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Die Herren Schiedsmänner des platten Landes veranlaſſe ich hierdurch, die jährliche ſummariſche Nachweiſung
ihrer Wirkſamkeit mir ſpäteſtens bis zum 3. Januar k. J. einzureichen, indem ich ſonſt zur Einhaltung des mir geſetzten
Termins genöthigt ſeyn würde, die Nachweiſungen durch expreſſe Boten auf Koſten der Säumigen einfordern zu laſſen.

Merſeburg, den 23. December 1848. Der Königl. Landrath Weidlich.
Eine Stunde in unſerem Dom, jetzt durchleben, wo jeden Tag und jede Stunde die Welt

am 21. December 1848. der Politik mit ihrem athemloſen Treiben in unſer Haus
Die liebe, heilige Weihnachtszeit, wie Wenigen wird und Herz dringt und die Welt des Heils mit ihrer frohen

ſie eine Zeit der Weihe, wie Wenige läßt das Geräuſch des Botſchaft immer mehr aus demſelben in die Nacht der Ver
Weihnachtsmarktes zu der rechten Weihnachts ſtil le kom gangenheit und der Vergeſſenheit verdrängt! Und doch ſollte
men und vollends in den ſturmbewegten Tagen die wir man meinen, daß grade dieſe Zeit ſehnſuchtsvollen, aber ver
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geblichen Ringens der Völker nach dem, was dem äußern Le
ben noth thut, uns ſo recht überzeugen müßte, daß auch für
dieſes äußere Leben das erſte und letzte Heil nicht von un
ten kömmt, nicht von den Geiſtern der Erde und redeten ſie mit
Engelszungen und übten Thaten, ſtrahlend von Heldenkraft,
ſondern von oben, aus der unvergänglichen Höhe, von den
Kräften einer unſichtbaren Welt, von den himmliſchen Heer-
ſchaaren, die da ſingen:

Ehre ſei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
und den Menſchen ein Wohlgefallen!

Aber wie Viele gedenken noch der Freude, die uns allen
widerfahren, wie viele werden ſich ſelbſt in dieſer geweihten
Zeit jener unwandelbaren Weihnachtsfreude bewußt und
gedenken mit lebendigen Gedanken des Lichtes, das da ſchien
in die Finſterniß,

Wie viele noch an jenen Lobgeſang,
Der in geweihter Nacht voll heil'ger Stille
Von Engelslippen wunderhold erklang
Und mit der göttlichen Verheißung Fülle
Dereinſt die Welt ſo ahndungsvoll durchdrang

Wie Wenige nur noch bewegen des thatkräftigen Luther's
Worte in einem feinen Herzen mit unſrer Macht iſt's nicht ge
than! Und darum war es gewiß kein böſer Engel, der un
ſerm Muſikdirector Engel den Gedanken in die Seele gab, uns
Alle und zwar in den mildeſten Tönen daran zu mahnen,
welcher Zeit wir uns nahen, und wer ſich in dieſer Zeit
des Advents uns naht. Und wenn er uns auch nur die
Veranlaſſung gegeben hätte, einmal zur ungewohnten
und deshalb ſchon uns feierlicher bewegenden Stunde aus
den lauten Wogen des Lebens in das ſtille, aber ſichere
Schiff der Kirche zu treten und ſeines göttlichen Steuerman-
nes zu gedenken, welchen Dank verdiente er nicht? Schon
der Abend mit ſeinem ſchweigenden Ernſte iſt oft der be
redteſte Prediger zumal in den geheiligten Räumen einer
vielhundertjährigen Vergangenheit; zu dem ſtummen Got-
tesdienſt, der da gefeiert wird ertönen auch Lieder zwar
ohne Worte aber im höchſten Styl von dem geweihten Chor
herab und die frommen, ehrwürdigen Geſtalten der uns um
gebenden Heiligenbilder löſen ſich von ihren leuchtenden
Goldgrund und treten ſegnend ein in die Verſammlung der
Lebendigen und ſchließen ſich mit ihr zu einem anbetenden
Geiſterbund, zu einer Gemeinde der Heiligen zuſammen.
Aber in den dämmernden Abend trat dieſesmal ein mildes,
faſt magiſches Helldunkel, welches wohlthuend das Schiff
der Kirche durchwob und zu den Liedern traten ergreifende
Worte, und der Wohllaut des Herzens fand ſeinen Wider
klang nicht blos in den herrlichen Chorälen voll Rhytmus:
„Wir ſingen Dir, Jmmanuel,“ und „Lobet den Herrn, den
mächtigen König der Ehren ſondern auch in den übrigen
heiligen Geſängen die von dem hell erleuchteten Chor aus
friſchen Herzen und von friſchen Lippen zur großen Erbauung
der zahlreich verſammelten Menge herabtönten. Denn
nicht blos aus dem Bereich des Domes, ſondern auch aus
allen übrigen Theilen der Stadt, was uns beſonders freute,
hatten ſich viele und wie es ſchien andächtige Zuhörer ein-
gefunden und dadurch bewieſen, daß in manchem Herzen der
Sinn für das Schöne trotz des leidenſchaftlichen Treibens
unſerer Tage noch nicht erloſchen iſt. Freundlichen Dauk
aber dem freundlichen Geber der ſchönen Weihnachtsgabe
und allen Denen, die dieſelbe mit der eigenen Gabe des
Geſanges nicht ohne Opfer an Kraft und Zeit bereiten und
ſchmücken halfen

Bekanntmachungen.
Jn dem bei Tragarth belegenen Capitelsholze, ſollen

auf den 5. Januar k. J., Vormittags 9 Uhr, mehrere Nutz
hölzer und zwar 51 Stück Eichen und 70 Stück Rüſtern
auf dem Stamme an die Meiſtbietenden verkauft werden.

Die Kaufsbedingungen werden vor Anfang der Ver-
ſteigerung bekannt gemacht werden.

Merſeburg, den 16. December 1848.

Das Domeapitul.von Möllendorf.
Aufforderung. Nach dem Wahlgeſetz vom 6. De-

cember d. J. iſt für die erſte Kammer jeder Preuße,
welcher das dreißigſte Lebensjahr vollendet hat, im Vollge-
Kuſſe der bürgerlichen Rechte ſich befindet, ſeit ſechs Mona-
ten hier wohnt oder ſich aufhält,

entweder 20 Silbergroſchen monatliche Klaſſenſteuer zahlt,
oder m dvermegen im Werthe von mindeſtens 5000

alern,
oder ein reines jährliches Einkommen von mindeſtens 500

Thalern nachweiſt,
ſtimmberechtigter Urwähler. Mit Bezugnahme auf das Aus
führungs-Reglement vom 8. December d. J. fordern wir
diejenigen hieſigen Einwohner, welche ein ſolches Grundver-
mögen oder Einkommen beſitzen hierdurch auf, dies uns
binnen 8 Tagen glaubhaft nachzuweiſen, damit hiernach das
Urwähler- Verzeichniß aufgeſtellt werden kann.

Die Führung jenes Nachweiſes muß jedem Einzelnen
überlaſſen bleiben. Wo der Werth des Grundeigenthums
und der Betrag des jährlichen Einkommens aus der Kom
munal-Einkommen-Steuerliſte mit Zuverläſſigkeit entnom-
men werden kann, geben wir anheim, auf dieſe Liſte Bezug
zu nehmen. Um übrigens das Verfahren nach Möglich-
keit zu erleichtern können die desfallſigen Erklärungen inunſerem Secretariate während der Jewühalichen Geſchäfts

ſtunden auch mündlich abgegeben werden.
Merſeburg, den 22. December 1848.

Der Magiſtrat.
Bekanntmachung. Für die zur Unterſtützung der

einberufenen Wehrmänner und deren Familien freiwillig ge-
zeichneten und gewährten monatlichen Geldbeiträge ergebenſt
dankend, machen wir vorläufig öffentlich bekannt, daß davon
dreißig bedürftigen Wehrmännern aus hieſiger Stadt ſeit
dem 29. November d. J. eine tägliche Beihülfe von Einem
Silbergroſchen gewährt, der übrig bleibende Betrag aber
zur Unterſtützung der Familien der Wehrmänner verwendet
wird. Wir werden über den noch nicht ganz feſtſtehenden
Geſammtbetrag der gewährten Beiträge und über deren Ver-
wendung ſpäterhin eine ſpeziellere Bekanntmachung erlaſſen.

Merſeburg, den 22. December 1848.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.
Nach F. 20. des Regulativs über das Servis- und Ein

quartierungs- Weſen vom 17. März 1810 ſoll das Ausmie-
then der Einquartierung von Seiten der zur Aufnahme der
ſelben verpflichteten Wirthe auf alle Weiſe begünſtigt wer-
den. Jn Folge dieſer Beſtimmung hat das Ausmiethen
der Einquartierung in hieſiger Kommun bisher in einem
ſehr großen Umfange und in der Weiſe ſtattgefunden daß
daſſelbe nach vorausgegangener vorſchriftsmäßiger Erklärung
der betreffenden Hauswirthe durch unſer Einquartierungs-
Büreau beſorgt wurde. Die jetzigen Zeitverhältniſſe haben
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die Einquartierung vermehrt und es iſt dadurch unmöglich
geworden, das Ausmiethen derſelben in der bisherigen Weiſe
auch ferner zu bewirken. Es iſt durchaus nothwendig, daß
die Hauswirthe die ſie betreffende Einquartierung ſelbſt be
halten, oder, wo dies ganz unmöglich ſeyn ſollte, das Aus
miethen ſelbſt beſorgen. Dieſes Ausmiethen iſt lediglich da
durch bedingt, daß es wenigſtens acht Tage vorher in un-
ſerm Einquartierungs-Büreau zur Anzeige gebracht werden
muß und daß die Zuſtändigkeiten, welche den einzuquartie-
renden Mannſchaften nach dem angeführten Regulative ge-
bühren, wie von dem Quartiergeber ſelbſt, ſo auch von dem-
jenigen, welcher beabſichtigt, ausgemiethete Einquartierung
aufzunehmen, vollſtändig gewährt werden. Ueber jene Zu-
ſtändigkeiten, welche wir ſchon früher bekannt machten, wird
auf Verlangen der Servis-Rendant Herr Frahnert Aus-
kunft ertheilen ſo wie derſelbe auch zur Ausmiethung ge
eignete Quartiere, ſo weit möglich, gern nachweiſen wird.

Wir bringen dies zur gefälligen Beachtung hierdurch
zur öffentlichen Kenntniß.

Merſeburg, den 22. December 1848.
Der Magiſtrat.

Holz-Anction. Es ſollen in dem
zum Gute Dolkau gehörigen Holze Frei-
tag, als den 29. December a. e., früh von
9 Uhr an eine Quantitat Eichen, Buchen,
Nüſtern, Linden, Ellern und Aspen auf
dem Stamme meiſtbietend verkauft werden.

Dölkagu, den 21. December 1848.
Der Jnſpector F. Vergler.

Rechnungen, Frachtbriefe,
Conto K. Wirthſchafts Pücher,
in allen Formaten, mit und ohne Liniatur, dauerhaft ge-
bunden, empfiehlt Guſtav Lots am Markt.

Neujahr Wunſch Karten,
als Rebus, komiſche dergl., billigſt bei

G. Lots.
Logisvermiethung. Jn der auf dem Domplatz

gelegenen von Wolfersdorffſchen Curie iſt das Logis, wel
ches zur Zeit noch von dem jetzigen Polizei Präſidenten
Herrn von Hinkeldey bewohut wird, am 1. April k. J. an-
derweit zu vermiethen. Auskunft darüber ertheilt der Herr
Kaufmann Freund in der Burgſtraße.
Logisvermiethung. Ein Logis ſteht zu vermiethen
nahe am Markt Nr. 79. Wittwe Winkler.

Dank. Für die vielfachen Beweiſe liebevoller Theil-
nahme während der Krankheit und nach dem Tode des uns
leider zu früh entriſſenen Gatten, Sohn und Bruder, Horn-
drechslermeiſter Dürbeck, fühlen wir uns gedrungen, hiermit
unſern innigſten Dank auszuſprechen.

Merſeburg, den 24. December 1848.
Die Hinterbliebenen.

Ein neues Wunder.
Jn Kötzſchen hat ſich ein ſeltſames Raubthier ſehen

laſſen es iſt nach Kindern gefahren und hat auch einmal
ein 7jähriges Mädchen erhaſcht, in ſein Neſt geſchleppt, zer-

kratzt und zerfleiſcht. F. M.

Der empfohlene Thierarzt macht jetzt eine Cur an ei
nem von dem Genuß eines alten Rehes verdorbenen Ma-
gen. Wenn dieſe Cur, bei ſtrenger Diät Waſſer und
Brot und 4 Wochen Ruhe, glücklich abläuft, ſoll auch
verſucht werden ob der vom erſten Wurf getroffene Kläffer
zu euriren iſt, ſofern dieſe Pillen nicht ſchon durchſchlagen.

Die hieſige Bürgerſchaft iſt begierig, die Perſonen ken
nen zu lernen durch welche ihre Stadt bei der Verſamm-
lung der vereinigten Klubs zu Merſeburg (Beilage 102, die
ſes Blattes) vertreten zu ſeyn die Ehre gehabt hat. Die
Herren Butte und Böhme, gewiß zu den Führern jener
Klubs gehörig, werden ſich erinnern, welchen geringen Er-
folg ihre Beglückungsverſuche, obwohl unterſtützt von den
heroiſchſten Bemühungen ihrer Mitarbeiter Wirth und
Vogel, hier gehabt haben. Herr Böhme fand ſich veran
laßt, ſeine klaſſiſche Phraſe „es iſt verbohrtes Volk,
an denen iſt Hopfen und Malz verloren anzuwenden
und es iſt ſtark zu bezweifeln, daß auch nur ein Bewohner
hieſiger Stadt bei jener Verſammlung und ihren Beſtrebun-
gen ſich betheiliget habe.

Der Berichterſtatter wird daher aufgefordert, die Namen
der angeblichen Vertreter unſerer Stadt in dieſem Blatte
anzuzeigen widrigenfalls die Erwähnung Lützens als eine
Verdächtigung des politiſchen Sinnes hieſiger Bürgerſchaft
und als einer der verbrauchten Kniffe erſcheinen muß, wo-
durch die Demokratie ihrer tief geſunkenen Sache in der Noth
der Verzweiflung wieder auf den Strumpf zu helfen ſucht.

Lützen, den 23. December 1848. Ein Bürger.
Erklärung.Als ich es unternahm, für die Leſer dieſes Blattes eine

kurze Bearbeitung jener von Dr. Zimmermann und Ande-
ren vielgeſchwächten, aber nicht widerlegten Kritik der Nat.
Zeitung über die oetroyirte Verfaſſung zu liefern, konnte
ich wohl vorausſehen, daß ich dadurch die Männer des Rück-
ſchritts und die Fanatiker der Ruhe, welche ſich ſeit länge-
rer Zeit faſt ansſchließlich in dieſen Blättern vernehmen
ließen, gleicherweiſe verletzen würde. Von allen Seiten er-
folgten die giftigſten Angriffe, welche jedoch nicht mir zur
Schande gereichen.

Wer mich kennt, wird mir nicht die Thorheit zutrauen,
einen Aufſatz aus einer vielgeleſenen Zeitung als den mei-
nigen abdrucken zu laſſen. Wer mich nicht kennt und Jn-
tereſſe daran nimmt, möge meinen Aufſatz mit den am
Schluſſe deſſelben citirten Abhandlungen der Nat. Zeitung
vergleichen.

Perſönlichen Streitigkeiten abhold, welche nie der Sache
nützen, und von denen der Gebildete ſich mit Unwillen ab-
wendet, werde ich mich weder durch Spott noch durch Ver-
läumdung von dem eingeſchlagenen Wege zurückſchrecken laſſen.

Reiſſert.
Wie haben wir uns zu der vetroyirten Ver-

faſſung zu verhalten?
Als wir im Frühling dieſes Jahres zu den Wahlen für

die Nationalverſammlung ſchritten wehte ein friſcher bele-
bender Hauch durch unſer theures Vaterland. Jn allen
Herzen ſproßte die Hoffnung auf eine neue beſſere Zeit.
Jeder hielt die Rückkehr des Abſolutismus für unmöglich.

Als wir die Männer unſerer Wahl in Berlin tagen
und mühſam nach feſter Geſtaltung ringen ſahen, als ſo
mancher von ihnen die Unfähigkeit für ſeinen hohen Beruf
bekundet hatte, da bangten viele patriotiſche Herzen.

Als jedoch die Nattonalverſammlung ſpäter auch äußer-
lich ſichtbar an der Neugeſtaltung des Vaterlandes arbeitete
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und den demokratiſch-conſtitutionellen Grundſätzen Geltung
zu verſchaffen beſtrebt war, als die Herzen des Volks mit
ihr waren, waren es die äußerſten Parteien, welche ſich lei
der der feſten Begründung der conſtitutionellen Monarchie
abgeneigt zeigten,

Die Reaction öfter im Bunde mit den Anarchiſten,
ſo wie die republikaniſche Partei, widerſtrebten theils offen,
theils indirect der Volksvertretung und es gelang ihnen, die
Maſſe der ruhigen Bürger einzuſchüchtern, indem ſie die Na
tionalverſammlung als den Heerd der Wühlerei und Anar-
chie darzuſtellen ſuchten, weil ſie nicht Ruhe um jeden Preis,
auch um den der Wahrheit und der Freiheit haben mochte.

Während die Nationalverſammlung mit Eifer die Ver
faſſung und das Laſtengeſetz berieth, während ſie, wenn auch
in einzelnen Punkten zu weit gehend, doch in Kurzem ein
Verfaſſungswerk vollendet hätte, deſſen Entwurf bei der gro
ßen Mehrheit des Volkes entſchiedene Billigung fand und
uns eine ſichere Grundlage für die ruhige Entwickelung des
Staats zu werden verſprach, wußte jene, in ihrem Einfluß
auf die Regierung des Landes hiedurch bedrohte Partei, das
Ohr des Königs zu gewinnen und ihn den Kampf gegen
Bevorrechtung und Büreaukratie, als einen Kampf der Re
publik gegen das Königthum darzuſtellen.

Der Fürſt glaubte zur Rettung des Landes die National-
verſammlung auflöſen und ein Verfaſſungsgeſetz octroyiren
zu müſſen.

Wir ſind vollkommen überzeugt, daß die Krone in der
beſten Abſicht ſo gehandelt, aber wir müſſen dieſen Schritt, wel
cher den vorhandenen Rechtsboden vernichtet und die Befeſti-
gung unſerer Zuſtände aufs Neue hinausſchiebt, tief beklagen.

Pflicht eines jeden denkenden Mannes wird es nun ſeyn,
ſich die Frage zu beantworten: Wie haben wir uns zu der
octroyirten Verfaſſung zu verhalten?

Wenn auch die Entſtehung der Verfaſſung, wie wir
früher in Nr. 100. d. Bl. nachgewieſen haben eine unge
ſetzliche iſt, ſo werden wir doch die politiſche Regel beobach
ten müſſen, ſie als vollendete Thatſache, die wir nicht un
geſchehen machen können, hinzunehmen.

Wohl nur wenige unpractiſche Leute ſind der Meinung
man müſſe die Wahlen zu den durch die Verfaſ-

ung angeordneten Kammern nicht vornehmen und ſo gegen
dieſelbe proteſtiren. Dies wäre jedoch ein ſehr verkehrtes
Verfahren, denn wir würden uns dadurch der Möglichkeit
berauben, den Zuſtand der Revolution, unter der das Land
ſchon ſeit 10 Monaten leidet, zu beenden und den Rechts-
boden wieder zu gewinnen, welchen die Regierung verlaſſen
hat. Wir müſſen den Kampfplatz annehmen den ſie uns
bietet; es ſind die Sitzungsſäle der künftigen Volksvertreter.
Hier mögen ſich die Geiſter im ehrlichen Streite meſſen und
es wird nur von der Wahl des Landes abhängen, welches
Reſnltat dort erreicht wird.

Die oetroyirte Verfaſſung unterwirft ſich ſelbſt in 8. 112.
einer Reviſion durch die Volksvertreter. Sie iſt alſo nur

als ein Entwurf zu betrachten über den eine neue Verein
barung mit der Krone ſtattfinden ſoll. Iſt dieſer Stand
punkt der Vereinbarung wiedergewonnen, ſo können wir
hoffen, daß wenn beide Theile eine wahrhaft conſtitutionelle
Monarchie aufrichtig wollen, auch eine Einigung ſtattfinden
wird, welche die gerechten Forderungen des Landes erfüllt.

Unſere Vertreter werden daher die Aufgabe haben ſich
zunächſt eifrigſt mit der Verfaſſungs Reviſion zu beſchäftigen.
Hierbei muß ihre Sorge dahin gehen, die freiſinnigen Be
ſtimmungen der Verfaſſung zu erhalten, indem ſie dieſelben
gegen die zu erwartenden Angriffe der Reactionsparthei kräf-
tigſt vertheidigen. Ferner haben ſie alle Unklarheiten der
Faſſung, ſowie alle Beſtimmungen zu entferneny welche es
möglich machen, daß eine ſchlechte Regierung es verſuchen
kann, unter dem Scheine des Rechts Hand an die in der
Verfaſſung verbürgten Grundrechte des Volks zu legen.
Endlich müſſen ſie noch einige Beſtimmungen hinzufügen,
welche zur beſſeren Sicherung der Volksrechte nothwendig ſind.

Dieſe Aufgabe, wenngleich von der höchſten Wichtigkeit,
iſt jedoch weniger ſchwierig, als die fernere.

Die octroyirte Verfaſſung beſtimmt nämlich, daß die
Abgeordneten zur zweiten Kammer auf 3 Jahre, die zur er
ſten Kammer auf 6 Jahre, gewählt werden ſollen. Jn dieſe
Zeit fällt nun die ganze Neugeſtaltung unſerer Staatsver-
hältniſſe und es iſt eine große Zahl von Geſetzen zu ſchaf-
fen, welche die Verfaſſung ergänzen und von deren Jnhalt
es erſt abhängen wird, ob wir den wahren Conſtitutiona-
lismus, oder nur das Schattenſpiel deſſelben erhalten, wie
es unter Louis Philipp in Frankreich und auch in manchen
kleineren deutſchen Staaten bis vor Kurzem zu ſehen war.

Hierzu gehören die Geſetze über: eine Gemeinde Ord-
nung, über das Kirchen- und Schulweſen über Verant-
wortlichkeit der Miniſter, über das Geſchwornen Gericht,
über die Competenz der Gerichte, der Polizei und der Ber
waltungsbehörden, über die Reorganiſation der en
über die Finanzverwaltung, über den Belagerungszuſtand,
über die Wehrpflicht, über Aufhebung und Ablöſung der
Laſten des Grundbeſitzes, über die Preſſe und mehrere andere.

Aus dieſer Ueberſicht ergiebt ſich, wie ſchwierig der Be
ruf unſerer künftigen Volksvertreter ſeyn wird und wie ſehr
es ſich ein Jeder angelegen ſein laſſen muß nach Kräften
dahin zu wirken, daß wir keine falſche Wahl treffen.

29. N.(Schluß folgt.)
an

thl. ſg. pf. thl.ſg.pf. thl. ſg.pf. thl.ſg. pf-Weizen i 6 bis 123 9 Gerſte 22 6 bis 26 3
Roggen 27 6 bis I Hafer 15 bis 17) 6

d Bekanntmachungen für das nächſte Stück ſind bis
e Donnerstag Abend gefälligſt einzuſenden.
Druck und Verlag von Kobitzſchens Erben. Redigirt von Carl Jurk in Merſeburg.

kann. Der

Etwaige neue Beſtellungen auf das Kreisblatt für nächſtes Duartal
werden recht bald erbeten, damit die Auflage darnach beſtimmt werden

Preis iſt 8 Sgr. vierteljährlich, wofür es den Abonnenten frei ins Haus
geliefert wird von den Poſtämtern wöchentlich zweimal bezogen 9 Sgr. Jnſerate
werden für 1 Sgr. die gedruckte Zeile aufgenommen und vortheilhaft verbreitet; bei
größern Juſeraten findet eine Preisermäßigung ſtatt.

Die Redaction.
Hierzu eine Beilage und das Titelblatt pro 1848.
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Beilage zum 104. Stück des Merſeburger Kreisblatts.

Aus der Nachbarſchaft.
Wie's im eignen Hauſe ſteht, erfährt man am beſten

beim Nachbar. An den Reden, die der Nachbar führt,
merkt man's am ſicherſten, was daheim die Glocke geſchla-
gen hat und welchen Klang ſie in der Ferne hat. Hören
wir darum, was unſer weſtlicher Nachbar, der Franzoſe,
über unſere nene Verfaſſung urtheilt. Das Journal des
Debats ſagt in Bezug auf dieſelbe Folgendes

„Die Berliner Blätter vom 6. December bringen uns
eine wichtige Nachricht Der König von Preußen hat ſeinem
Volke eine Verfaſſung gegeben, welche, wie wir nicht zwei-
feln, den Wünſchen der am Weiteſten fortgeſchrittenen con-
ſtitutionellen Parteien entſprechen wird. Seit dem Beginn
des Conflicts zwiſchen der Krone und der National-Ver-
ſammlung trat der Gedanke, eine Verfaſſung zu octroyiren,
mehrmals hervor; er fand Anfangs Ungläubige, dann Geg-
ner und zwar auf der äußerſten Linken ſowohl als auf der
äußerſten Rechten, wenn auch aus verſchiedenen Gründen,
die man leicht begreifen wird. So lange als einzige Hoff-
nung blieb, in Brandenburg eine hinreichende Zahl von
Mitgliedern zu vereinigen, zögerte die Regierung, aber nach
der Sitzung vom 1. December, wo die widerſtrebenden Mit
glieder auftraten, um die Einberufung ihrer Stellvertreter
zu verhindern und ſich wieder entfernten, um die Beſchluß-
fähigkeit zu verhindern, mußte die Regierung ſofort darauf
denken, einem ſolchen Zuſtand der Anarchie ein Ende zu
machen und der Gedanke, eine Verfaſſung zu oktroyiren,
wurde wieder vorgenommen. Die neue Verfaſſung ruht
auf ſehr breiten Grundlagen und folgt der belgiſchen. Alle
Rechte der Bürger, alle Freiheiten und alle politiſche Bürg-
ſchaften, wie die Freiheit der Perſon, der Religion, des Un-
terrichts, der Preſſe ohne Caution, ſtehen da. Die beiden
Kammern werden durch zwei verſchiedene Wahlen geſchaffen.
Die Unabſetzbarkeit und Unabhängigkeit der Richter, die den
Beamten gegen höhere Willkür gegebenen Bürgſchaften, die
Sorgfalt für die Volkserziehung und die Lage der Lehrer
erhalten ihren Platz neben Artikeln, welche das Aſſociations-
und Vereinigungsrecht verbürgen und die Fideicommiſſe, die
Privilegien und die Standes-Unterſchiede beſeitigen. SovielLinſichtüch des volksthümlichen und demokratiſchen Princips.

Das monarchiſche Element ſtützt ſich auf die Unverletzbarkeit
und Unverantwortlichkeit des Königs auf das ihm gebüh-
rende Recht, die beiden Kammern aufzulöſen, die Armee zu
eommandiren, Verträge abzuſchließen, Krieg zu führen und

alle Beamten zu ernennen. Die Verfaſſung ſoll der Revi-
ſion der beiden künftigen Kammern und anderen Aenderun-
gen unterwopxfen bleiben, welche die definitive deutſche Reichs

verfaſſung erfordern würde. Wir wiſſen nicht, wie der neue
Vertrag welchen der König der Nation vorgeſchlagen von

dieſer aufgenommen worden iſt, aber wir meinen, daß es
unmöglich war, beſſer zu beweiſen, als der König
Wilhelm IV. gethan hat, wie ſehr unbegründet die Ankla-

Friedrich

gen der Reaction waren, welche man gegen das Miniſterium
vom 8. November richtete und daß der geſcheuteſte und auf

geklärteſte Theil des Landes vollkommen Recht gehabt hat,
den Abſichten und dem Worte des Königs zu vertrauen.“

Klingt das nicht gut? Aber auch das Madrider Blatt,
der Heraldo, fährt fort, unſere wühleriſchen Zuſtände mit
ſpaniſchem Rohre zu geißeln. Er ſagt unter anderm in ei-
nem Artikel in Betreff früherer Mittheilungen aus Preußen,
wie folgt:

z „Unſere Leſer werden aus dieſem erſehen, daß in die
ſem aufgeklärten Lande die Anarchie immer mehr verſchwin
det und daß die geheimen Federn, welche dort ſo viele Aus
ſchreitungen und Unordnungen verurſachen immer mehr an
das Tageslicht gezogen werden. Schon läßt ſich in Berlin
die Stimme der Geſetzlichkeit, der Vernunft und der Gerech
tigkeit vernehmen ſchon läßt man dort dem, von dem Kö-
nige beobachteten, umſichtigen Verfahren, dem nichts leichter
geweſen wäre, als die Revolution vom Anfang an zu er
ſticken, wahre Anerkennung widerfahren und betrachtet ſie
mit Dankbarkeit denn der König, dem es widerſtrebte, das
Blut ſeiner Unterthanen zu vergießen und der ſeinen Sieg
der Vernunft und der Ueberzeugung zu danken haben wollte,
ließ der Volksleidenſchaft freien Lauf, damit ſich dieſe in
ihrer ganzen Schlechtigkeit zeige, und um ihre Tendenzen
auf das Klarſte an den Tag legen zu können. Der Aus-
gang wird ſeine wohlwollenden Abſichten krönen: die Na
tion kehrt zu ſich ſelbſt zurück, und es iſt zu hoffen, daß in
Kurzem, nach der Wiederherſtellung des Glanzes des Bran
denburgiſchen Thrones Friedrich Wilhelm ſeinen wohlwol-
lenden Gefühlen werde freien Lauf laſſen und die Pläne
verwirklichen können, die er ſchon ſeit langer Zeit für das
Wohl ſeiner Völker entworfen hatte.

Hiernach hat der Spanier für den Glanz des Hauſes
Hohenzollern doch beſſere Hoffnungen, als der ſächſiſche Pa
ſtor Hildenhagen in Quetz, welcher bekanntlich das nahe Er
löſchen dieſes Glanzes prophezeite! Hüten wir uns alſo
vor den falſchen Propheten und halten wir uns lieber an
das, was die deutſche Reform, welche vor Kurzem noch ge
gen die Oktroyirung der Verfaſſung eiferte, jetzt von der
ſelben ſagt:

„Prüfet ſie redlich nach ihrem Werthe, nicht nach dem
Maaßſtabe parteiſüchtigen Vorurtheils, das nicht darauf
ſieht, wie ſie iſt, ſondern nur, wie ſie entſtanden iſt.
Sie iſt das Haus, unter deſſen ſchirmendem Dach auch die
kommenden Geſchlechter frei und glücklich wohnen ſollen es
wäre Verrath gegen uns ſelbſt, Verrath gegen das Vater
land, Verrath gegen unſere Nachkommen, die zerſtörende
Hand an das Gebäude zu legen, weil wir mit dem Bau-
meiſter hadern, unſern Enkeln den Fluch der Aunarchie d. i.
der Geſetzloſigkeit und Willkühr ſtatt der herrlichen Erbſchaft
des Geſetzes in der Freiheit zu hinterlaſſen!

Jſt die Verfaſſung vom 5 December eine
ovetroyirte Charte?“)

Octroi wird vom Lateiniſchen auctoritas abgeleitet
und octroyer im Franzöſiſchen bedeutet ſo viel wie conceder
acconder (zugeſtehen), aber mit der Nebenbeſtimmung une
gräce (eine Gnade). Es iſt eine Verdrehung, wenn Manche
den Zuſatz weglaſſen und daraus dann ein einfaches „Zu-
geſtändniß oder Einräumung“ machen wollen. Es bedeutet
urſprünglich und auch jetzt noch eine Gnaden bewilligung
von Steuern, Handels-, Staatsrechten u. ſ. w.

Welcker ſagt (im Staats Lexicon) zu der Zeit, als
er noch für einen Revolutionair galt, im Weſentlichen von
einer octroyirten Verfaſſung „ſie gebe als einſeitiges Ge-
ſchenk der abſoluten Regierung dem Volke keinen ſichern

Es wird bemerkt, daß obiger Artikel ſchon am 14. d. Mts. ein eſandt
worden, aber aus Mangel an Raum erſt jetzt erſcheint.

Die Redaction.



Rechtsboden; denn wie der Regierung eine ſolche, nach
ihrem Ermeſſen, im öffentlichen Jntereſſe für heilſam erſchie
nen iſt, ſo kann es ihr ſpäter, aus demſelben Grunde,
eben ſo erſcheinen ſie zu ändern oder zurück zu nehmen.“
Dies iſt auch ganz richtig. So lange eine Regierung im
Beſitze des alletnigen Rechtes der Geſetzgebung und ſie al-
leinige Quelle der letzten und höchſten Entſcheidung iſt, kann
nur von „Gnadenbewilligungen“ die Rede ſeyn, und wenn
das öffentliche Wohl ihr der Grund für ſolche iſt, ſo muß
ſie dieſelben auch zurücknehmen können. Das iſt dann nicht
blos ihr Recht, ſondern ſelbſt ihre Pflicht, und von Wort-
brüchigkeit kann nicht die Rede ſeyn. Der Rechtsboden,
den man auf dem vereinigten Landtage vielfach anrief, war
gar nicht da. Das Volk hatte damals noch keine Rechte,
nur der König denn er hatte ſich der alleinigen abſoluten
Macht noch nicht begeben, was jetzt aber der Fall iſt. Wei-
ter dann ſagt Welcker: „es könne nur die Verfaſſung s-
urkunde octroyirt ſeyn. Sie müſſe nachher immer von
den Vertretern des Volkes angenommen werden wenn ein
verfaſſungsmäßiger Rechtszuſtand entſtehen ſolle; es wäre
nur nöthig, daß das Volk ſie frei, mit Freude und Dank,
annimmt und ſie beſchwört: dann ſei ſie ſo gut, wie eine
vereinbarte.“

Dies iſt aber nicht ganz richtig; es bleibt immer ein
weſentlicher Unterſchied. Aber es paßt auch nicht auf die
Verfaſſung vom 5. December. Ludwigs XVIII. ECharte
war wirklich eine „octroyirte Verfaſſungsurkunde,“ denn das
Volk mußte ſie unmittelbar und ungeändert annehmen.
Wenn den Vertretern aber noch überlaſſen bleibt, über die-
ſelbe zu berathen und zu beſchließen, im Einzelnen zu
ändern und näher zu beſtimmen wie bei der Verfaſſung
vom 5. December, ſo iſt es nur ein Verfaſſungsvor-
ſchlag, wie ein anderer ſchon früher der Nationalverſamm-
lung vorgelegt wurde, und alſo keine Gnadenbewilligung,
kein Octroi. Zudem ſind viele Beſchlüſſe der Nationalver-
ſammlung, die zu Stande kamen, darin aufgenommen und
haben indirect die Zuſtimmung der Regierung erhalten.
Dies bildet ſchon einen vertragsmäßigen Theil und der
übrige ſoll es auch noch erſt werden.

Es iſt demnach die Verfaſſung vom 5. December ge-
miſchter Natur. Sie enthält Vereinbartes und noch zu
Vereinbarendes. Sie iſt eigenthümlicher Art, aber nie
eine „oetroyirte Verfaſſung“ zu nennen. Sie iſt ferner auch
darum nur ſehr unpaſſend mit dieſem Namen zu bezeichnen,
weil ſie blos eine proviſoriſche Kraft haben ſoll. Sie
ſoll nur eine Verordnung mit Geſetzeskraft in einem drin-
genden Falle ſeyn, während die Vertreter nicht verſammelt
ſind und dann, wenn dies geſchehen, zur Genehmigung oder
Abänderung ihnen vorgelegt werden.

Nun könnten aber Manche den Nutzen oder die Noth-
wendigkeit dieſes Verfahrens nicht abſehen wollen. Dieſen
iſt zu ſagen: daß die Umſtände es hervorgerufen haben.
Ueber dieſe zu verhandeln, würde aber zu keinem Verſtänd-
niſſe führen. Jeder hat ſeine eigene Anſicht darüber. Am
nächſten kommt man hier wohl der Wahrheit, wenn man
behauptet, daß Menſchliches allen Parteien begegnet iſt und
man die Vergangenheit nicht immer aufwühlen, nicht dem
einen Theile blos ſchmähenden Tadel nachrufen, dem an
dern Zuſicherung des blinden Vertrauens, und, mit Auf-
gebung alles eigenen Urtheils, unbedingte Annahme aller
Maßnahmen die noch eintreten könnten, ausſprechen darf.
Will man Verſöhnung, Einigung, ſo nehme man die Sa-

wie die vorige in ihrem Anfange war.

chen wie ſie liegen und ſorge nur für eine beſſere Ge-
ſtaltung der Zukunft.

Dies wird hauptſächlich dadurch geſchehen, daß man
ſorgfältig und thätig bei der Wahl der neuen Vertreter
ſich zeigt. Die Gefahr liegt in dem Uebergewichte einer der
extremen Parteien der rückſchreitenden, die alte Bevor-
rechtigungen direct, oder wenigſtens indirect, bewahren will,
und der ſich überſtürzenden, welche, bewußt oder unbe-
wußt, zur Geſetzloſigkeit (Anarchie) und zur Republik hin
drängt. Die Beſonnenen und die mit klarer Einſicht die
Staatsverhältniſſe Erfaſſenden, wollen ein Königthum
mit voller Würde und hinreichender Kraft, um Geſetze und
Ordnung aufrecht zu erhalten ſie wollen zugleich die Volks
rechte in ihrem ganzen Umfange: die Demokratie. Das

volksthümliche Königthum, das reine und wahre,
wollen ſie: nicht getrübt und entſtellt durch irgend welche
Geld oder Geburts-Bevorrechtigungen keine falſch begrün
dete Ariſtokratie, die zwiſchen den König und das Volk
tritt und ihre eigenen Vortheile für die der Krone oder der
unfähigen Menge ausgiebt, mit deren Vormundſchaft ſich
beläſtigend. Sie wollen die wirkliche Herrſchaft der Beſten
(Ariſtokraten) d. h. die des Geiſtes, Wiſſens ſittlicher
Kraft und des Verdienſtes, alſo auch nicht der Fäuſte, des
Straßenaufſtandes, der Führer, die ſich ſelbſt das Mandat
der falſchen Volksoberherrlichkeit (Volksſouverainität) über
Regierung und Abgeordnete ausſtellen.

Solcher, die das Rechte wollen giebt es viele, wenn
ſie auch über einzelne Punkte in der Anwendung der allge-
meinen Grundſätze, wie unvermeidlich iſt, abweichen. Aber
ſie haben den Nachtheil: nicht ſo geſchloſſen eifrig und
dann wirkſam zu ſeyn, wie die vom eigenen Vortheil und
von Leidenſchaften oder idealiſtiſchen Träumen bewegten
Sie möchten daher bei den Wahlen leicht den Kürzern zie-
hen. Sie müſſen ſich alſo vor allem enger verbinden und
rüſtig alle erlaubte Mittel für ihre Zwecke anwenden.

Es iſt wünſchenswerth, daß viele Abgeordnete der vori-
gen Kammer, aus dem Centrum und der gemäßigten Rech-
ten und Linken wieder gewählt werden.
tüchtigſten, kenntnißreichſten. Eine ganz neue Verſammlung
würde eben ſo verworren und geſchäftsunkundig auftreten,

Wenn ſich wenige
Extreme beider Seiten auch (als alte oder neue Vertreter)
einfänden, ſo wäre das kein Uebel. Sie treiben dazu, bis
in die tiefſten Falten aller Verhältniſſe und Rückſichten ein
zugehen. Eine Oppoſition iſt ein ſehr weſentlicher Beſtand-
theil in den Kammern. Wenn nur eine entſchiedene Mehr-
heit da iſt, welche bei den Beſchlüſſen dem Wahren ſich
zuwendet!

Wer weiter nichts als hetzen kann,
Der halte bei dem Wörtchen mann
Fein ſäuberlich ſein Mäulchen!
Denn ihnen lieg am Wörtchen Krieg,
So wenig wie an beider Sieg,
Sie wollen nur ein Knäulchen.
So ſei's nun Chroniſt oder Wirth,
Aufhetzerei, die Niemand ziert,
Die laßt doch hübſch bei Seite!
Denn wer nicht ſeine Balken ſieht,
Die Ehre längſt Verſtorbner flieht,
Thut Splittern nichts zu Leide!?

Wo möglich die
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